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Nicht ohne meine Mutter?

Ein – teilweise polemisch gehaltener - Beitrag zur Diskussion eines ärgerlichen Teilaspekts eines ansonsten sinnvollen Gesetzesvorhabens

Von Hans-Uwe Scharnweber

In der aktuellen politischen Diskussion erhitzt das Thema der kommerziell betriebenen und heimlich vorgenommenen Vaterschaftstests viele Gemüter, u.a. die mehr oder minder offen männerfeindlich auftretender weiblicher Abgeordneter der Grünen und das der Bundesjustizministerin: die jährlich rund 40.000 Tests, als deren Ergebnis rund ein Viertel der von Vätern eingesandten Proben denen die Gewissheit verschaffen, dass sie trotz nicht bestehender biologischer Vaterschaft als soziale und Zahlväter für Kuckuckskinder zu Unrecht in Anspruch genommen werden, sind der Bundesjustizministerin und ihren Claqueurinnen ein Dorn im Auge. Deswegen kündigte die Justizministerin – sicher in Abstimmung mit dem Kanzler und seinem Kabinett – der Öffentlichkeit die Gesetzesnovelle eines Gendiagnostikgesetzes an, in dem neben unbedingt regelungsbedürftigen Punkten u.a. auch (heimliche) Vaterschaftstests ohne Zustimmung der jeweiligen Mutter verboten und unter Strafe gestellt werden sollen. Die (nur anfängliche?) Drohung einer Haftstrafe bis zu einem Jahr bei Vornahme weiterer heimlicher Tests im Inland soll Labore und misstrauisch gewordene Väter davon abbringen, sich durch (heimliche) Vaterschaftstests problem- und daher konflikt- und geräuschlos Gewissheit über das Bestehen oder Nichtbestehen ihrer von ihnen irgendwann für unsicher erachteten Vaterschaft zu verschaffen. 

Ähnlich instinktsicher wie in der Frage der EU-Mitgliedschaft der Türkei und der Umgestaltung des Nationalfeiertages in einen »wandernden Feiertag« haute der Bundeskanzler auch in dieser Frage daneben: "’Ihre Argumente sind für den Bundeskanzler sehr nachvollziehbar’, stärkte Schröders Sprecher Bela Anda am Freitag der derzeit von etlichen Seiten gescholtenen Justizministerin den Rücken“ (FR 08.01.05). Der Kanzler stehe dem Vorhaben wohlwollend gegenüber. Und die Bundesjustizministerin tat kund, in der Sache hart bleiben zu wollen. Das ist wahre politische Führerschaft: den Willen der Mehrheit ignorieren und sie zu etwas zwingen, was sie nicht will, weil man von einer Sache überzeugt ist und besser als die betroffenen Menschen selber weiß, was der Gesellschaft fromme. Dafür muss man aber überzeugende Gründe auf seiner Seite haben! Wir werden sehen, wie es um die Argumente bestellt ist, die für ein strafbewehrtes Verbot heimlicher Vaterschaftstests ins Feld geführt werden.
Die Gesetzesnovelle erhitzt in dieser als Gesetzesabsicht erklärten Form auch – und zu Recht – die Gemüter der politischen Gegner dieses angekündigten unsäglichen gesetzgeberischen Vorhabens. 

Nun kann kein politisch vernünftig Denkender und um die Gefahren der Gen-Diagnostik Wissender etwas gegen ein die Gefahren dieser speziellen Diagnostik unter Strafdrohung stellendes Gesetz haben, im Gegenteil: jeder muss es begrüßen. Zur Begründung sei auf einige bekannt gewordene Vorkommnisse verwiesen, die den Ruf laut werden ließen: „Wehret den Anfängen!“, und mich in diesem Punkt an der Seite der Bundesjustizministerin finden. Aufwühlend eindringlich empfand ich z.B. ein am 15.11.01 im STERN veröffentlichtes Interview mit dem 96-jährigen Biochemiker Erwin Chargaff, einem der »Väter der Gentechnologie«, in dessen Verlauf zur Sprache kam: „Vor kurzem wurde eine Studentin an einer US-Elite-Universität abgelehnt. Sie hatte alle Aufnahmetests bestanden, und sie war gesund. Der Gentest aber wies eine Veranlagung für eine tödliche Krankheit aus. Das aufwendige Studium, meinte dann die Uni, lohne sich nicht für sie.“ Ähnlich erging es nach Aussage des vormaligen Bundesdatenschutzbeauftragten Simitis in Deutschland einigen Bewerbern um eine Lehrstelle: Mit dem Hinweis auf die Gefahr des Ausbrechens der Krankheit Chorea Huntington, umgangssprachlich Veitstanz genannt, hatten Arbeitgeber an sie herangetragene Bewerbungen um eine Lehrstelle abgelehnt – wobei bei dem Interview im Dunkeln blieb, wie die Arbeitgeber an diese für sie relevante Gesundheitsinformation gelangt waren! Mit dem Hinweis auf genetisch bedingte Erbkrankheiten in der Familie sind in deutschen Bundesländern Verbeamtungen abgelehnt worden und es wurde verlangt, durch einen differenzierten Gentest nachzuweisen, dass die Disposition für die auf längere Sicht zur Krankheit führende/n Erbschädigung/en bei dem/der Bewerber/in nicht vorläge. Doch jeder muss das Recht auf eigenes Nichtwissen haben und sich darum nicht im Interesse einer Anstellung einer solchen Zumutung eines potentiellen Arbeitgebers unterziehen müssen, um auf diesem Wege ungewollt das Wissen um eine bei ihm oder ihr irgendwann ausbrechende Krankheit aufgedrängt zu bekommen. Das sind gravierende Verstöße gegen die informationelle Selbstbestimmung. Solch eine gefährliche Entwicklung muss ganz dringlich gestoppt werden! Darin müssen wir uns alle einig sein!

Aber was hat dieses begrüßenswerte gesetzgeberische Anliegen, Gefahren unerlaubter krankheitsausforschender Genuntersuchungen zu bannen, mit den heimlichen Vaterschaftstests zu tun? Nichts! Rein gar nichts! Bei den Vaterschaftstests werden ausschließlich Abschnitte der sogenannten Satelliten-DNA untersucht, die keinerlei Erbinformationen enthält! Von dem Erbgut des Kindes wird ja keine differenzierte Genanalyse vorgenommen! Eine derart weitgehende Analyse auf eine genbedingte Krankheitsdisposition wäre bei der Untersuchung von Genmaterial zwar rein theoretisch möglich, wird aber aus Gründen der damit verbundenen hohen Kosten und des immensen Arbeitsaufwandes bei Vaterschaftstests überhaupt nicht angestellt. Sandmännchen Zypries will uns da Sand in die Augen streuen, die Justizministerin will uns ein X für ein V vormachen!

Von einer geplanten Bestrafung der Mütter(!), die ihrerseits ein Drittel – nach anderen Angaben bis zur Hälfte - aller Tests in Auftrag geben, um sich selber Gewissheit über den biologischen Vater ihres Kindes zu verschaffen, ist - in der öffentlichen Diskussion jedenfalls – schon gar nicht die Rede. Da müsste man erst den Text der Gesetzesnovelle abwarten, um zu sehen, ob die ebenfalls unter eine Strafdrohung gestellt werden. Aber wenn auch sie den Genvergleichstest heimlich vornehmen lassen, müssen auch sie sich Genmaterial besorgen: dieses Mal nicht das kindliche, sondern das (potenziell) »väterliche« Vergleichsmaterial. Kaum eine Frau wird aber dieserhalben den sozialen oder den bloß vermuteten biologischen Vater ihres Kindes bitten: „Ich habe, wie Du weißt, meine »Freiheit« genossen. Weil ich kein kleines Mädchen mehr war und nicht mehr an Märchen glaubte, habe ich nicht möglichst viele Frösche geküsst, um meinen Prinzen zu finden, sondern wild »rumgemenschelt«, u.a. auch mit dir, und bin mir deswegen nicht (ganz) sicher, ob Du überhaupt der biologische Vater meines Kindes bist. Da kommen auch noch einige andere in Betracht. Und damit ich, auch wenn wir zusammenbleiben, den biologischen und dich damit finanziell eventuell entlastenden richtigen Zahlvater und möglicherweise potenten Erblasser finde, brauche ich von dir eine Haar- oder Sekretprobe und Dein Einverständnis für einen Genvergleichstest.“ 

Männer verhalten sich höchstens zu 7 % wie der heilige Josef: 93 % der von einem Institut befragten Männer gaben an, sie würden das Kind nicht mehr akzeptieren, sollte sich herausstellen, dass nicht sie sein Erzeuger seien. Da wäre es lebensfremd, bei einer Frau, die mit allen Kräften und Schlichen bemüht ist, die biologische Vaterschaft zu verheimlichen, ein die wahre Vaterschaft bekennendes Verhalten als Normalfall ihres Vorgehens anzunehmen! Dann könnten sie ja gleich die anderweitige/n (potentiellen) Vaterschaft/en offen legen und darauf verzichten, ihrem momentanen Partner ein Kuckuckskind unterschieben zu wollen! 

Als ehemaligem Rechtsanwalt sind mir Fälle bekannt, in denen Frauen, wenn sie das Gefühl hatten, von einem ihnen auf längere Zeit gesehen nicht so angenehmen Mann »angebockt« worden zu sein, ganz schnell noch mindestens einen anderen ihnen als Partner auf Zeit angenehmeren, mehr oder minder notgeilen Mann in ihr Bett gelockt haben, um dem dann kurz darauf dessen angebliche Vaterschaft weismachen zu können, wenn sie nach einiger Zeit positiv wussten, dass sie schwanger geworden waren. Da wurde dann generalstabsmäßig und ohne Verzug gehandelt, damit beim Zurückrechnen auf das mögliche Datum der Zeugung keine auffallende zeitliche Diskrepanz entstehen konnte! Und ein verantwortungsvoller Mann, der zu einer speziellen Partnerübung ins Bett gelockt und dem dann auch noch der Gebrauch eines Präservativs ausgeredet worden war und der von den blitzschnell veranstalteten Kuschelabenden mit anderen Männern nichts wusste, war dann nach der Mitteilung: „Ich bin im x-tenMonat schwanger“ und einem überschlägigen Vergleich zwischen Kuschelabend, voraussichtlichem Geburtstermin und möglichem Zeitpunkt der Zeugung bereit, zu der ihm möglich erscheinenden Vaterschaft zu stehen und – fatal, fatal – die ihm weisgemachte Vaterschaft ohne weiteren Vaterschaftsnachweis anzuerkennen. Das hätte er natürlich nicht gemacht, wenn die zugängliche »Dame« ihm reinen Wein eingeschenkt und ihm ihren „hwGV“ („häufig wechselnden Geschlechtsverkehr“) gebeichtet hätte. Es ist nicht der Normalfall, dass eine Frau bei Gericht zur Feststellung der wahren Vaterschaft alle für die Zeugung in Betracht kommenden Beischlafpartner angibt, die dann natürlich alle zur Abgabe einer Speichelprobe für den anzustellenden Vaterschaftstest geladen werden! Es passiert häufiger bis überwiegend, dass die werdende Mutter sich einen ihrer Beischlafpartner auskuckt und den zur Anerkennung der Vaterschaft drängt, ohne zu bekennen, dass noch ein anderer oder mehrere andere Männer im Zeugungszeitraum ihr Lager geteilt haben. So sind auch die beiden Nicht-Väter der BGH-Entscheidung, von denen der eine auch noch nur beschränkt zeugungsfähig ist, hereingelegt worden, die auf Grund der sie überzeugenden Vorstellung ihrer Verführerinnen die Vaterschaft (zunächst) rechtskräftig anerkannt haben und dann später, als ihnen Zweifel gekommen waren, die sich durch einen ohne Wissen der Mutter vorgenommenen Vaterschaftstest als begründet herausstellten, vergeblich bis hinauf zum BGH auf Unwirksamkeit der Vaterschaftsanerkennung klagten. Obwohl sie laut Privatgutachten nicht die Väter sein können, müssen sie jetzt ohne ein Chance auf Abänderung zahlen, zahlen, zahlen,... Originalton BGH: Die "bloße Behauptung, nicht der Vater eines Kindes zu sein", reicht laut BGH nicht aus, um eine Vaterschaftsanfechtungsklage einzuleiten. Der Kläger müsse "konkrete Umstände" vorbringen, die die Zweifel an seiner Vaterschaft "nicht ganz fernliegend erscheinen" lassen. Er muss also belegen können, dass die Mutter im entscheidenden Zeitraum ein Verhältnis mit einem anderen Mann hatte. Aber das hat sie ihm ja gerade bewusst verheimlicht! Wie soll er sieben Jahre später noch diesen Nachweis erbringen? Da bleibt nur zahlen, zahlen, zahlen,... Und das wurde „für Recht erkannt“, wie es in der Urteilsformel immer heißt.

Die »alten Römer« wussten: „Mater semper certa“, „[Nur] die Mutter ist immer sicher“ – aber eben nur die Mutter. Eine entsprechende afrikanische Weisheit lautet: „Mama’s baby, papa’s maybe.“ Und durch die Fortschritte der Fortpflanzungsmedizin gilt selbst der von den Römern geprägte Satz, der Jahrtausende lang Gültigkeit hatte, demzufolge wenigstens die Mutter sicher feststehe, heute nicht mehr: 2001 wurde ein Kind geboren, das zwei biologische Mütter hat, denn eine (weibliche) Eizelle war entkernt und mit den Genen einer anderen Frau angereichert und schließlich mit (männlichem) Samen befruchtet worden. Dieses Kind stammt folglich biologisch von einem Vater und zwei Müttern ab. 

Schauen wir uns die Lebenswirklichkeit an, die den Gesetzgeber in der Person der Bundesjustizministerin zum Handeln drängen will: 

Seit Jahrzehnten steht nach der ersten diesbezüglichen amerikanischen Blutgruppenuntersuchung an einem anonym gehaltenen Krankenhaus fest, dass 10–15 % aller in einer Ehe geborenen Kinder nicht von dem jeweiligen Ehemann gezeugt sind
. Ähnliche Ergebnisse erbrachten mindestens 15 Folgeuntersuchungen in den USA und Europa, u.a. auch in Deutschland. Das sind in Deutschland ca. 70-100.000 Kuckuckskinder jährlich. Untersuchungen in Liverpool und Südost-England ergaben dabei sogar bis zu 30 % Kuckuckskinder
 durch das von den Wissenschaftlern so genannte „Gen(e)-shopping“, demzufolge sich die Frauen die Gene für ihre Kinder von ihrem jeweiligen Liebhaber und nicht von ihrem Ehemann besorgt hatten. Das sexuelle Verhalten des Menschen ist nach den Kenntnissen der Evolutionsbiologen in der Jäger-und-Sammler-Vergangenheit angelegt und ohne Umbrüche so aufrechterhalten worden. Psychologische Tests an Frauen ergaben, dass die, einem in ihnen angelegten genetischen Programm folgend, je nach Menstruationszy​klus und Eisprung ihre Vorlieben für Männer ändern: Während der fruchtbaren Tage werden mehr oder minder unbewusst »Draufgänger« bevorzugt, die ihre von den Frauen ebenfalls mehr oder minder unbewusst für optimal erachteten Gene an ihre Kinder weitergeben sollen, die übrigen Tage stehen Frauen mehr auf »Kuschelmänner«, die ihrer Brut bei deren Aufzucht liebevoll sorgende Väter zu sein versprechen. Alles geschieht im Dienste der bestmöglichen Brutpflege und damit der Arterhaltung. Das diesbezügliche, in den Genen der Frauen angelegte Sexualverhalten laufe auf die Maxime hinaus: „Trachte danach, einen fürsorglichen Ehemann zu finden, der in deine Kinder Nahrung und Pflege investiert; trachte danach, einen Liebhaber zu finden, der deinen Kindern erstklassige Gene verschafft. Nur wenn sie sehr viel Glück hat, findet sie beides beim selben Mann. ... Dieses Verhalten lebt fort in der Frau des Großindustriellen, die ein Kind zur Welt bringt, das ihrem muskulösen Leibwächter ähnelt.“

Die sozialen Väter wissen aber meist nicht, dass ihnen von ihren Frauen „Kuckuckskinder“ untergeschoben wurden. Bei einem solchen Prozentsatz von 10–30 % nach – allerdings widerlegbarer - gesetzlicher Vaterschaftsvermutung durch § 1591 und § 1592 BGB gesetzlich angeordneter ehelicher Kuckuckskindschaft kann man selbst in einer Ehe nicht mehr von grundsätzlich »klarer Vaterschaft« sprechen! Aufkeimende Unsicherheiten und Zweifel der männlichen Partner werden durch weibliche List zu beschwichtigen versucht. Da ist es auf jeden Fall menschlich verständlich, wenn durch die Gefährdungshaftung der Alimentezahlung als Erzeuger in Anspruch genommene Männer genau wissen wollen, ob auf Grund eines »Besenkammer-Erlebnisses« mit angeblichem »Samenraub« oder weniger dramatisch verlaufenen Paarübungen überhaupt rechtliche und moralische Verpflichtungen bestehen. Einzige Möglichkeit, Gewissheit zu erlangen: Ein Vaterschaftstest. Und wenn man die durch gewecktes Misstrauen vermutlich eh schon angespannte Partnerbeziehung nicht weiter anheizen, aber gleichwohl Gewissheit erlangen wollte, blieb – wenn nicht zuvor eine Vasektomie durchgeführt und zusätzlich auch noch auf Verlässlichkeit überprüft worden war oder ein Zeugungsunfähigkeitsgutachten vorlag - nur ein heimlich in Auftrag gegebener Vaterschaftstest. Dazu wurde ein Haar vom Lockenköpfchen des Unschuldigen oder sein Schnuller oder ein Kaugummi zusammen mit einer Speichel- oder Haarprobe des unsicheren und möglicherweise an der Existenz dieses Lockenköpfchens unschuldigen Scheinvaters an ein Labor zur Durchführung eines Abstammungstests eingesandt. 

Das will die Bundesjustizministerin nun für die Zukunft unterbinden – und keiner weiß, welcher Teufel sie dabei ritt. Zu vermuten ist, dass es der »Anti-Männer-Teufel« war, denn das Ganze hat eine hässliche Anti-Männer-Attitüde, die in der unterstützenden Argumentation der ihr Beihilfe leistenden Frauen aus der Fraktion der Grünen, insbesondere der Grünen-Gesundheitsexpertin Biggi Bender, noch deutlicher zum Ausdruck kam, die sich gegenüber der „Berliner Zeitung“ vom 05.01.05 zu der geschlechterkämpferischen Aussage hinreißen ließ: „Es darf keinen Bonus für männliche Feigheit geben“. Derartige Tests seien gegen die Interessen von Frauen und Kindern gerichtet und müssten bestraft werden, ergänzte die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen. Kein „Bonus für männliche Feigheit“? Dieser von anderen Parlamentarierinnen der Grünen kämpferisch aufgenommene und aufs Panier gehobene Schlachtruf war, so verkürzt wiedergegeben, zunächst nicht unbedingt nachzuvollziehen. „Da werden Weiber zu Hyänen und treiben mit Entsetzen Scherz!“ 

Die Frankfurter Rundschau vom 08.01.05 stellte den zunächst unverständlichen Gefühlsausbruch der grünen Hyänen hinsichtlich des abgelehnten „Bonus’ für männliche Feigheit“ klar: Der Gesetzgeber dürfe die "Feigheit" der Männer, mit ihren Partnerinnen über mögliche "Kuckuckskinder" zu reden, nicht noch unterstützen. 

Auch wenn Mann es lieber mit dem Weisen hält, der befand: „Man sollte nicht mit wilden Damen zanken, sondern dem Schöpfer für die zahmen danken.“, so muss in dieser Angelegenheit gezankt und es müssen den „wilden Damen“ ihre schiefen Argumente aus der Hand geschlagen werden.

Die Bundesjustizministerin will ihr Anliegen, in Berliner U-Bahnen nicht mehr Plakate mit einem netten Kindergesicht und der Zweifel säenden Aufschrift: „Sind das Ihre Augen?“, lesen zu müssen, gegen die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung durchdrücken: 71 % der Bevölkerung – 67 % der Frauen und 75 % der Männer –  lehnen es inzwischen ab (Umfrage Politbarometer 14.01.05).  

Nun kann man nicht nur im 200. Todesjahr von Schiller die von ihm in seinem unvollendet gebliebenen Werk „Demetrius“ gestellte Frage: „Was ist Mehrheit?“ und die von ihm darauf gegebene Antwort: „Mehrheit ist Unsinn: Verstand ist stets bei wenigen nur gewesen!“, durchaus teilen. Dann muss man aber durchschlagende Argumente auf seiner Seite haben! Von der Bundesjustizministerin werden aber in der im Vorfeld des rechtlichen Vorhabens geführten politischen Auseinandersetzung dürftige Pauschal- und anhand verquerer Beispiele an den Haaren herbeigezogene Scheinargumente ins Feld geführt. Es lohnt sich kaum, die den Pressemitteilungen zufolge vorgebrachten Begründungen einmal näher anzuschauen und auf ihre Stichhaltigkeit hin abzuklopfen. Weil mit ihnen aber ein unsägliches Gesetzesvorhaben notdürftig bemäntelt werden soll, müssen wir uns notgedrungen der ärgerlichen Mühe unterziehen.

Um die vorgebrachten Verbotsargumente gegen heimlich vorgenommene Abstammungstests auf ihre Stichhaltigkeit hin überprüfen zu können, muss zunächst aber erst einmal klargestellt werden, wie eine Genuntersuchung zur Überprüfung einer Vaterschaft durchgeführt wird, welche Erkenntnisse dabei gewonnen werden – und welche eben nicht!

Bei einer DNA-Analyse wird der „genetische Fingerabdruck“ eines Menschen erstellt. Für eine DNA-Analyse eignen sich alle zellenartigen Proben von Blut und Sekreten. Die in der DNA-Analyse erstellten Identifizierungsmuster werden durch ein standardisiertes Messverfahren von Abschnitten der im Zellkern einer jeden Körperzelle enthaltenen Desoxyribonukleinsäure (wissenschaftliche Abkürzung: DNA; im angelsächsischen Bereich:  DSA) gewonnen. 

Die DNA-Analyse gilt als individueller, höchstpersönlicher „Fingerabdruck des 21. Jahrhunderts“: Was für die Kriminologen im 20. Jahrhundert die durch Einfärben der Fingerkuppenoberfläche vorgenommene Daktyloskopie war, ist im 21. Jahrhundert der durch DNA-Analyse angefertigte „genetische Fingerabdruck“, der auch außerhalb der Kriminologie eingesetzt werden kann und bei Verwandtschaftsuntersuchungen als verlässlichster Indikator eingesetzt wird – wenn die Probenentnahme vom Gericht angeordnet worden ist. 

Eine DNA-Analyse zu erstellen ist deswegen möglich, weil jeder Mensch durch die (mütterliche) Eizelle und die im Wettlauf nach ihr erfolgreichste (väterliche) Samenzelle seine nur ihm eigene DNA von der Vereinigung beider an als Doppelhelix in seinem Erbgut hat, nach dem dann jede seiner Zellen aufgebaut ist. Die DNA eines Menschen besteht also aus der grundsätzlich einzigartigen, nur für ihn geltenden Kombination der Basisbausteine A(denin), C(ytosin), G(uanin) und T(hymin). [Eine Ausnahme von dieser individuellen Einmaligkeit stellen natürlich eineiige Mehrlinge als Klone der Natur dar, weil sie durch die Teilung einer speziellen und ganz speziell befruchteten Eizelle entstehen. Eineiige Zwillinge verfügen also beide über dasselbe Erbgut, damit über dieselbe DNA, denselben Zellaufbau und sind deswegen untereinander ideale Organspender.] Neben den Erbinformationen enthält die DNA aber auch verbindende Abschnitte ohne(!) Erbinformationen, die sogenannte Satelliten-DNA. 

Das Erbgut eines bestimmten Menschen in allen Einzelheiten ganz genau zu untersuchen und genau zu protokollieren würde – wenn man dazu irgendwann in der Lage sein wird - Jahre dauern. Aber das ist für die Erstellung des „genetischen Fingerabdrucks“ gar nicht nötig. Bei der Erstellung eines DNA-Identifi​zie​rungs​musters für eine Abstammungsuntersuchung werden – wie bei einer kriminologischen Untersuchung - nur solche Merkmale verarbeitet, die für die Identifizierung einer Person erforderlich, aber auch ausreichend sind, die Satelliten-DNA. Untersucht werden bei sowohl einer kriminologischen Untersuchung wie auch bei Abstammungsuntersuchungen nicht die Erbanlagen, die in der ganz individuellen DNA-Anordnung gespeichert sind, sondern die Abstände zwischen den Genen, die von Mensch zu  Mensch verschieden sind. Dieser DNA-Bestandteil ist bei jedem Menschen anders aufgebaut, besonders gut zu untersuchen  und so sicher zuzuordnen, wie ein Fingerabdruck, sodass man zur Unterstreichung der Bedeutung der Methode vom schon erwähnten „Fingerabdruck des 21. Jahrhunderts“ spricht.

Es sei noch einmal ausdrücklich betont: Solche DNA-Identifi​zie​rungs​muster ermöglichen aber nicht die Erstellung eines genetischen Personenprofils, von dem auf spezielle genetische Veranlagungen geschlossen werden könnte. Dafür wären weitergehende Untersuchungen erforderlich, die in anderem Zusammenhang auch verlangt und gemacht werden. Erinnert sei an den Fall der eingangs erwähnten Ablehnung einer Studentin an einer us-amerikanischen Elite-Universität und an die Fälle der Bewerber um Lehrstellen und eine Verbeamtung in Deutschland. 

Man kann sich das Vorgehen der mit der Durchführung eines Vaterschaftstests beauftragten Institute analog zum Vorgehen bei einer anlässlich einer (Krebs-)Vorsorgeuntersuchung untersuchten Blutprobe vorstellen: Da werden standardmäßig Hämoglobin-, Eisen-, Fettsäure- und andere Werte ermittelt, aber es wird nicht einmal der für die Indikation von Prostatakrebs, einem der häufigsten Krebsarten bei Männern, signifikante PSA-Wert oder ein anderer Krebsmarker ermittelt. Diese ausgesprochen sinnvolle weitergehende und mit geringem Zusatzaufwand durchzuführende Untersuchung auf den PSA-Wert hin wird aus Kostengründen unterlassen, wenn der an dieser Untersuchung Interessierte sie nicht extra in Auftrag gibt und damit die Verpflichtung zum Ersatz der Zusatzkosten eingeht. Genauso werden bei der Abgleichung bestimmter Gensequenzen, die einen Rückschluss auf die Abstammung ermöglichen sollen, alle weiteren und insbesondere weiterreichenden Untersuchungen des Genmaterials unterlassen. Wozu sollten sie auch durchgeführt werden? Den für die Alimente in Anspruch genommenen, aber misstrauischen oder misstrauisch gewordenen Zahlvater, der heimlich einen Vaterschaftstest vornehmen lässt, interessiert doch ausschließlich: Hat sich in diesem mir aufs Auge, oder besser: den Geldbeutel, gedrückten Kind die durch die Zahlung von Alimenten abzuleistende Gefährdungshaftung einer ausschweifenden Nacht konkretisiert – oder ist statt meiner ein anderer »dran«, den die Kindsmutter in Anspruch nehmen sollte (so sie ihn kennt und er nicht ein ihr ansonsten unbekannter heißer Discoflirt war, was die beliebteste Ausrede von Müttern bei Sozialämtern ist, wenn der Kindsvater verheimlicht werden soll)? Mehr als der Nachweis einer etwaigen Nicht-/Vaterschaft  interessiert bei der Erstellung des Abstammungsgutachtens nicht, mehr wird deshalb auch nicht untersucht. Es wird in diesem Rahmen ja auch nicht untersucht, aus welchen Gründen die Kindsmutter die durch § 169 StGB unter die Strafdrohung von bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe für Kindsunterschiebung gestellte Personenstandsfälschung begeht, die aber eine leerlaufende Strafdrohung zu sein scheint, denn die Bundesjustizministerin wusste trotz der mit den Jahren in die Millionen gehenden Zahl von Kuckuckskindern im SPIEGEL-Interview keinen einzigen Fall einer Verurteilung einer Frau wegen untergeschobener Kindschaft zu benennen. [Wenn es doch einige wenige geben sollte, dann wären sie, gemessen an der Vielzahl des »halb-grauen« Massendeliktes einer in Tateinheit mit einem Betrug begangenen Personenstandsfälschung mehr als ein »juristisches Versehen« anzusehen, denn von einer Dunkelziffer kann man bei geschätzten ca. 70.000 Kuckuckskindern pro Jahr und sich daraus mit den Jahren bestimmt ergeben habenden (relativen) Vielzahl von inzwischen abgeschlossenen Vaterschaftsanfechtungsklagen nicht mehr reden.]

Wenn man als Rechtsanwalt in Zivilverfahren beim Offenkundigwerden von strafbaren Handlungen Strafantrag gestellt hat und dann von den Zivilrichtern mit der Bemerkung abgebürstet worden ist: „Das interessiert hier keinen.“, dann weiß man aus eigener Erfahrung den Grund dafür, dass die bei ca. 70.000 Kuckuckskindern pro Jahr und den auf Grund dieser großen Zahl bestimmt schon vor Gericht gelandeten und erfolgreich durchgefochtenen Anfechtungsklagen den Personenstand fälschende betrügerische Frauen wegen des nicht gerade ausgeprägten strafrechtlichen Verfolgungswillens von Zivilrichtern kaum oder gar nicht zu einer strafrechtlich belangt worden sind. Es würde ja zusätzliche Arbeit machen, die Staatsanwaltschaft einzuschalten.

Bei einer kriminologischen DNA-Analyse, die bei Vaterschaftstests auf die gleiche Weise vorgenommen wird, untersucht man an mindestens acht verschiedenen Genorten auf der DNA, wie oft sich eine bestimmte Reihenfolge der Basisbausteine A, C, G und T wiederholt. Dazu werden die aus den eingesandten Proben isolierten DNA-Stränge unter Zugabe eines als zerkleinernde Schere wirkenden Restriktionsenzyms in einer Nährlösung durch Polymerasekettenreaktion (PCR) zur Zellteilung angeregt und so für die nachfolgenden Untersuchungen millionenfach kopiert. Die zu untersuchenden Teilabschnitte werden mit den vier Farbstoffen grün, gelb, rot und blau eingefärbt und so sichtbar gemacht. Das Ergebnis wird durch einen Laser aufgezeichnet. Die entstehende Folie mit farbigen Punkten und Streifen wird mit einem Computerprogramm untersucht, festgestellt, durch Augenscheinseinnahme überprüft und das kontrollierte und eventuell korrigierte Ergebnis wird dann auf Bögen festgehalten. Am Ende der Untersuchung entsteht so eine Art Strichcode. Die Abfolge und Positionen der eingefärbten Streifen - "Peaks" genannt – sind der erstellte „genetische Fingerabdruck“ eines Menschen. 

Die auf den Protokollbögen festgestellte Abfolge der Satelliten-DNA-Sequenzen sagt (außer der charakteristischen Abfolge der Basisbausteine) aber absolut nichts(!) über die Eigenschaften des untersuchten menschlichen Genoms aus, insbesondere nichts über z.B. die genmäßige Intelligenzveranlagung (es gibt in den USA für zahlungskräftige Interessenten Spermabanken mit dem Samen von Nobelpreisträgern) oder Krankheitsdispositionen. Für letztere müssen wesentlich aufwendigere Untersuchungen betrieben werden, aber dann rechnen sich die Vaterschaftstests nicht mehr und die auf Vaterschaftsanalysen spezialisierten Labors würden bei ihren bisherigen Preisen Pleite gehen. Bei keinem Vaterschaftstest werden folglich weitergehende Untersuchungen vorgenommen! 

Da jeder Mensch von jedem DNA-Abschnitt durch Mutter und Vater auf seiner Doppelhelix zwei Versionen (Allele) hat, werden an beiden die Wiederholungen gezählt. Ein Ergebnis „TH01 3/5“ bedeutet dann: Am Genort TH01 wiederholt sich auf einem der Allele eine bestimmte Buchstabenfolge dreimal, auf dem anderen fünfmal. Bei kriminologischen Untersuchungen werden achtmal die Satelliten-Gensequenzen untersucht, um die Zufälligkeit auszuschließen, dass zwei oder mehr Menschen an einem Genort die gleiche Buchstabenkombination aufweisen. Was für kriminologische Untersuchungen genau genug ist und zur zweifelsfreien Überführung eines Täters ausreicht, ist bei der dadurch erreichten hohen (Un-)Wahrscheinlichkeit auch für Abstammungsgutachten an sich genau genug. Darum werden bei Discount-Angeboten von teilweise weniger als 300,- € pro Untersuchung nicht mehr als acht solche Genorte untersucht; eine Analyse muss sich ja schließlich auch rechnen. Ein Genlabor wirbt im Internet allerdings mit u.a. dem sich von konkurrierenden Billigheimern absetzenden Text: „Es gibt immer mehr Billig-Anbieter, die bei der Gründlichkeit und Genauigkeit der Tests einsparen. Je mehr einzelne DNA-Regionen untersucht werden, desto teurer wird die Untersuchung für das Labor. Viele Anbieter untersuchen deshalb nur noch 8 oder 10 Regionen (mit so schönen Werbenamen wie Quicktest, Schnelltest oder Lighttest), was folgenschwere Fehlanalysen verursachen kann. Die Bundesärztekammer fordert, daß mindestens 12 Regionen untersucht werden. Wir untersuchen 16 Regionen und erreichen dadurch eine vielfach höhere Genauigkeit.“ 

Der dafür fällig werdende höhere Betrag ist auch noch gut eingesetztes Geld, wenn man dem die Höhe der sonst über die Jahre unrechtmäßigerweise zu zahlenden Alimente gegenüberstellt!

Nachdem die Grundlagen erarbeitet sind und klar ist, was sachlich im Hintergrund steht, sollen nun die in der Presse bekannt gegebenen Argumente der Bundesjustizministerin gegen heimliche Vaterschaftstests aufgeführt und untersucht werden. Mehr als peinlich ist in diesem Zusammenhang das Interview, das die Ministerin dem SPIEGEL (11.01.05) gegeben hat, in dem an den Haaren herbeigezogene sachfremde Scheinargumente verwendet werden und auf klare Fragen oft nur ausweichend geantwortet wurde! Das ist ausgesprochen ärgerlich, weil es intellektuell unredlich ist. Der Bürgerrechtler der Ex-DDR Jens Reich, der ostdeutsche Gegenkandidat zu Roman Herzog bei der Bundespräsidentenwahl, sagte einige Jahre nach der Wiedervereinigung über die ehemaligen SED-Machthaber: „Von was für Pfeifen haben wir Pfeifen uns regieren lassen!“ Die teilweise völlig neben der Sache liegende Argumentation der Bundesjustizministerin reiht sie unrühmlich in diese Kategorie ein. „Es könne davon ausgegangen werden, dass Zypries einen solchen Vorschlag nicht mache, bevor sie nicht Rücksprache mit den Kabinettsmitgliedern gehalten habe“ (Deutsches Ärzteblatt 06.01.05). Dann muss der Vorwurf der intellektuellen Unredlichkeit auf das gesamte Kabinett ausgedehnt werden.

Wenn wir von dieser blamablen Vorstellung der Ministerin im SPIEGEL-Interview einmal absehen – jeder blamiert sich halt so gut er kann –, dann bleiben nachfolgend genannte, der Presse gegenüber als Gründe angegebene Argumente übrig - wobei sofort auffallen müsste, dass dabei nicht zwischen in einer Beziehung mit der Kindsmutter und dem Kind zweifelhafter Abstammung lebenden Zahlvater und einem außerhalb solcher Verbindung lebenden zweifelhaften Erzeuger unterschieden wird. 

Die Ministerin wurde in verschiedenen Presseorganen mit Äußerungen zitiert wie:

1.: Genetisches Material dürfe nicht ohne Zustimmung des Betroffenen untersucht werden. Man müsse einfach «Sicherungen einziehen», weil bereits jetzt bestimmte Krankheiten genetisch nachweisbar seien. Wenn wir mit heimlichen Tests anfangen, könnte in einem Vorstellungsgespräch ein vom Bewerber benutztes Glas heimlich genommen werden, um zu prüfen, ob der Kandidat alle gesundheitlichen Anforderungen erfülle. Wir wollen nur sicherstellen, dass nicht illegal Gendaten gesammelt und ausgewertet werden, so wie man auch nicht ohne weiteres ein fremdes Tagebuch lesen darf.

2.: Ohne schriftliche Einwilligung der betroffenen Frauen dürfen Männer genetische Spuren von Kindern nicht mit eigenem Genmaterial vergleichen lassen.


3.: Es handele sich bei den von ihr beanstandeten heimlichen Vaterschaftstests "um einen schweren Eingriff in die Intimsphäre". Daher sei es unglaublich, dass "Labors sogar in U-Bahnen werben, man solle anonym genetische Spuren einschicken". 

4.: Es sei wichtig, in Deutschland eine öffentliche Diskussion über das Problem anzustoßen und zu fragen, "warum Männer den Frauen so massiv misstrauen", dass sie heimliche Tests machen ließen.

5.: Heimliche Gentests seien gegen die Interessen von Frauen und Kindern gerichtet und müssten bestraft werden.

6.: Es gibt die Möglichkeit, unter Beschreitung des Rechtsweges die Vaterschaft auf legalem Wege feststellen zu lassen. Darum erübrige es sich, »kriminell« vorzugehen und heimlich einen Zweifel ausräumenden Vaterschaftstest vornehmen zu lassen.

7.: Es werden auch Daten von Frauen gesammelt, die nicht fremdgehen und wo der Mann tatsächlich der Vater des Kindes ist.

8.: „Anonyme Vaterschaftstests verstoßen gegen das informationelle Selbstbestimmungsrecht.“

Sehen wir uns die acht zitierten Äußerungen im Einzelnen an:

1.: Genetisches Material dürfe nicht ohne Zustimmung des Betroffenen untersucht werden. Man müsse einfach «Sicherungen einziehen», weil bereits jetzt bestimmte Krankheiten genetisch nachweisbar seien. Wenn wir mit heimlichen Tests anfangen, könnte in einem Vorstellungsgespräch ein vom Bewerber benutztes Glas heimlich genommen werden, um zu prüfen, ob der Kandidat alle gesundheitlichen Anforderungen erfülle. Wir wollen nur sicherstellen, dass nicht illegal Gendaten gesammelt und ausgewertet werden, so wie man auch nicht ohne weiteres ein fremdes Tagebuch lesen darf.

Jeder Vernünftige, der um die Gefahren des illegalen Sammelns und Auswertens von Gendaten weiß, möchte ein solches Vorgehen unterbunden wissen! Das ist ganz selbstverständlich und darin wissen wir alle uns mit der Ministerin einig. 

Das von der Bundesjustizministerin beschworene Menetekel trifft aber nicht das, was bei der bestätigenden oder ausschließenden Abstammungsanalyse durch den bloßen Abgleich der Sequenzabfolgen der Grundbausteine - ohne Genanalyse auf Erbkrankheiten hin - gemacht wird. Bei einer solchen Argumentation wundert es den Strafrechtler in mir, dass die Bundesregierung nicht auch erwägt, den Verkauf von Küchenmessern zu verbieten, schließlich sind Küchenmesser schon sehr häufig letal als Mordwaffe eingesetzt worden! 

Es ist einem Gesetzgeber sehr wohl möglich, einfache Vaterschaftstests sachgerecht von Untersuchungen zu unterscheiden, die Erbschädigungen aufspürenden sollen, und die unterschiedlichen Ansätze einer differenzierenden Problemlösung in Gesetzesform zu fassen! Man kann daher Vaterschaftstests zulassen und gleichzeitig unautorisierte »Erbgutschädigungsuntersuchungen« verbieten und zur Bekräftigung des Verbots unter eine angemessene, den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz berücksichtigende Strafdrohung stellen.

Der deplazierte Vergleich zum Tagebuch liegt so neben der Sache, dass man nicht weiter auf ihn eingehen sollte; aber bitte: Aus Tagebuchnotizen kann man keine Erbgutschäden herauslesen und zukünftige Erkrankungen prognostizieren. 

Die zuvor schon angesprochene us-amerikani​sche Studentin wäre sicher froh gewesen, wenn die Elite-Univer​si​tät ihr Tagebuch gelesen hätte, statt von der Studentin einen detaillierten Erbguttest mit für sie niederschmetterndem Ergebnis abzufordern!

2.: Ohne schriftliche Einwilligung der betroffenen Frauen dürfen Männer genetische Spuren von Kindern nicht mit eigenem Genmaterial vergleichen lassen.

Mit ihrer inadäquaten (auf gut deutsch: dümmlich-abwiegelnden und dem massiven gesellschaftlichen und individuellen Problem ausweichenden) Antwort auf die Frage der SPIEGEL-Redakteure, wie die Ministerin die Bereitschaft zur von ihr als Voraussetzung einer legalen Untersuchung geforderten Einwilligung »der Frauen« zur Vornahme eines Vaterschaftstest einschätze, offenbarte die Ministerin das ganze heulende Elend ihrer Sicht der Dinge: „Zur Einwilligungsbereitschaft der Frauen kann ich keine Prognose geben.“ Die Ministerin sollte vielleicht während der Werbepausen des Fernsehens nicht immer zum Klo oder zum Kühlschrank gehen; dann hätte sie in letzter Zeit den Werbespot gesehen, der in der Aufforderung gipfelt: „Lasst Euch nicht verarschen!“, denn das versucht sie ja mit einer solchen Antwort. Vielleicht ist es aber von einer Ministerin zuviel verlangt, sich Gedanken darüber zu machen, dass Frauen die Kuckuckskindschaften möglichst zu verheimlichen suchen, den Zahlvater im guten oder zweifelnden Glauben an seine biologische Vaterschaft zu halten trachten und, wenn der Zweifel offen aus dem Mann herausbricht, ihre Zustimmung zu einer Abstammungsuntersuchung selbst vor Gericht noch verweigern; und damit leider durchkommen! Es gibt Zeitungsberichte wie diesen: Die Klage eines Vaters aus der Nähe von Hildesheim zur Anfechtung der Vaterschaft wurde in zwei Instanzen u.a. mit der Begründung abgewiesen, dass sich der Kläger das genetische Material des Kindes in rechtswidriger Weise - heimlich und gegen den Willen der sorgeberechtigten Mutter – verschafft habe. „Doch die Kindesmutter verweigert beharrlich die Zustimmung zu einem offiziellen Vaterschaftstest. Erst, wenn er neue Tatsachen vorlegen kann, die seinen Verdacht begründen, kann er erneut die Vaterschaft gerichtlich anfechten.“ Solange muss er zahlen. 

Diese juristische Sicht der Dinge wurde am 12.01.05 vom Familiensenat des BGH (XII. Senat) in je einem vom OLG Celle und dem OLG Jena bis zu ihm gelangten Fällen abgesegnet: Weil heimliche Vaterschaftstests (angeblich) das Persönlichkeitsrecht eines Kindes verletzten, seien sie als Beweismittel nicht zulässig. Daher könne die gerichtliche Anfechtung der Vaterschaft, die bisher grundsätzlich nur bei Vorliegen von dem jeweiligen Gericht hinreichend begründet(!) erscheinenden Zweifeln erhoben werden kann, nicht auf heimlich vorgenommene Gentests gestützt werden. Die Interessen des Kindes hätten nicht hinter den Interessen des Mannes zurückzustehen. Das Grundrecht des Kindes gehe vor. Ohne den rechtlich nicht zulässigen Hinweis auf die negativen Gentests hätten die Kläger jedoch keinen für die Erhebung ihrer Vaterschaftsanfechtungsklage hinreichenden Anfangsverdacht vorgetragen. Die Tatsache, dass Mutter und Kind eine aufklärende Genanalyse verweigern, reiche nicht als Anfangsverdacht. Darum waren – so der BGH - die Klagen abzuweisen. 

Die Kunde hör’ ich wohl, allein, mir fehlt der Glaube! Der langjährige ehemalige bayerische Kultusminister H. Maier sagte einmal über ihm nicht genehme Urteile: "Die obersten Gerichte entscheiden zwar manches falsch, aber bindend!"
 Er war sich in dieser Lagebeurteilung einig mit dem damaligen Bundesjustizminister H. J. Vogel, der einmal das Resümee gezogen hatte: "Jedermann ist verpflichtet, richterliche Urteile zu respektieren, nicht aber dazu, sie für richtig zu halten." Am aufmüpfigsten äußerte sich der Verfassungsrechtler M. Kriele, und das über unser höchstes Gericht, das ihn mit einigen Urteilen geärgert haben muss: "Das Verfassungsgericht beugt nicht den Verstand; der Respekt vor dem Bundesverfassungsgericht gebietet uns nicht, mit dem Hut zugleich den Kopf abzunehmen." In dieser guten Tradition wage ich zu bezweifeln, dass, wie vom obersten Zivilgericht unseres Landes ausgeurteilt, heimliche Vaterschaftstests das – wie geartete? - Persönlichkeitsrecht eines Kindes verletzen. Die nicht überzeugende Urteilsbegründung ist nicht mehr als eine nicht mehr hinterfragte stramme Behauptung, aber keine Begründung! Wenn man den ersten Knopf einer Jacke falsch zuknöpft und dann gleichmäßig weiterknöpft, kann man nicht mehr zu einem richtigen Ergebnis kommen: Weil apodiktisch unterstellt wird, dass ein heimlicher Vaterschaftstest das Persönlichkeitsrecht eines Kindes (angeblich) verletze, ergeben sich die weiteren rechtlichen Folgen. Eine abenteuerliche Begründung! Wenn man sich - trotz Juristerei – seinen klaren Menschenverstand bewahrt hat, dann drängt sich einem der Eindruck auf, die BGH-Richter kannten bei ihrer Entscheidung nicht den Unterschied zwischen Vaterschaftstests anhand von Satelliten-DNA-Sequenzen ohne Erbgutinformationen einerseits und (detaillierten) Erbgutuntersuchungen andererseits. „Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“, soll der letzte Stoßseufzer des HERRN gewesen sein, bevor er seinen Geist in die Hände seines Vaters empfahl. Dieser Stoßseufzer entringt sich einem bei der Analyse des hier so vehement kritisierten BGH-Urteils.

Man kann gedanklich einmal - und mindestens genauso so gut - apodiktisch die Gegenbehauptung aufstellen, dass selbst heimliche Vaterschaftstests das Persönlichkeitsrecht eines Kindes nicht verletzen. Ich jedenfalls vermag für meine Person keine Verletzung des Persönlichkeitsrechtes eines Kindes darin zu sehen, dass der von seiner Mutter an ihm begangene Betrug an seiner Abstammung aufgedeckt und die Mutter so eventuell gezwungen wird, ihrem Kind den richtigen biologischen Vater nicht vorzuenthalten, auf jeden Fall ihm nicht einen falschen Vater anzudrehen! Das ist jedenfalls eine kaum oder gar nicht zu entkräftende Begründung! Das sehe ich als richtig verstandenes Kindeswohl an! Und das kann ohne weiteres aus § 1600 o I BGB herausgelesen werden, der lautet: „Als Vater ist der Mann festzustellen, der das Kind gezeugt hat.“ Worin implizit enthalten sein sollte und spätestens durch teleologische Auslegung hineininterpretiert werden kann, dass für eine Vaterschaft Nichtinfragekommende auf jeden Fall ausgeschlossen werden müssen, wenn das möglich ist. 

Wenn ein Mann einmal beschwatzt-gutgläubig die Vaterschaft anerkannt hat, um sich nicht vor der ihm eingeredeten Verpflichtung zu drücken, dann rettet ihn nach dem BGH-Urteil so gut wie nichts mehr, da er auf jeden Fall nach vielen Jahren, wenn ihm das Kind immer unähnlicher wird, nicht mehr "konkrete Umstände" vorbringen kann, „... die bei objektiver Betrachtung geeignet sind, Zweifel an seiner Vaterschaft zu wecken und die Abstammung des Kindes von einem anderen Mann als nicht ganz fernliegend erscheinen zu lassen", wofür aber ein negativer Vaterschaftstest und eine bescheinigte verminderte Zeugungsfähigkeit nicht ausreichen. Insbesondere auf eine heimliche DNA-Vaterschaftsanalyse könne ein solcher Anfangsverdacht nicht gestützt werden. Denn die Untersuchung des Genmaterials eines anderen Menschen ohne dessen ausdrückliche Zustimmung - fallbezogen: ohne Zustimmung der Mutter - verstoße gegen das Grundrecht auf informelle Selbstbestimmung und sei rechtswidrig. Er muss zahlen, zahlen, zahlen, ... 

Das Urteil ist auf jeden Fall dem Rechtsfrieden in der Gesellschaft nicht förderlich! Ich halte es im Ergebnis auch für falsch, da nicht sachgerecht. Ein Mann klagt sich in Ansehung der ihm unweigerlich entstehenden Kosten nicht bis zum BGH hoch, wenn er, nur um die Mutter ein bisschen zu ärgern, die Speichelprobe eines anderen Kindes als Grundlage des Gentests in das Labor eingeschickt hätte!  Bei einem solchen durch alle Instanzen  ausgefochtenen Rechtsstreit mit seinem (nun ihm aufgeladenen) hohen Kostenrisiko ist davon auszugehen, dass die Kläger die Speichelprobe des Kindes haben untersuchen lassen, deren Vaterschaft ihnen in Betrugsabsicht eingeredet worden war. 

Als angemessen hätte ich es daher empfunden, wenn das Gericht entschieden hätte: Ein privat heimlich vorgenommener Vaterschaftstest reicht für das Durchgreifen einer Anfechtungsklage nicht aus, da keine Identitätsfeststellung und Zuordnung der Proben zu den Parteien des Rechtsstreits unter gerichtlicher Aufsicht vorgenommen wurde. Ein die Vaterschaft ausschließendes Ergebnis eines heimlich vorgenommenen Vaterschaftstests begründe aber einen hinreichenden Anfangsverdacht für die Behandlung der Klage. Solange als Ergebnis des amtlich vorzunehmenden Abstammungsgentests die Vaterschaft nicht rechtskräftig ausgeschlossen worden ist, bleibt der Kläger weiterhin unterhaltspflichtig.

Bei solcherart Klagen und Klagabweisungen kommt ein weiterer Aspekt ins Spiel, dem bisher in der öffentlichen Diskussion keine Beachtung geschenkt worden ist, der mir aber aus juristischen Gründen wichtig ist: Ein nicht mit der Mutter und beider Kind zusammenlebender Erzeuger kann im Falle der Inanspruchnahme beim Vorliegen von irgendwie gearteten Anfangszweifeln an seiner Vaterschaft bestreiten, der Kindsvater zu sein. Dann wird vom Gericht ein Vaterschaftstest angeordnet und je nach Testergebnis entschieden. Für einen Kindsvater in einer solchen nicht bestehenden familiären Situation besteht keine zwingende Notwendigkeit, sich bei der Erhebung des gegen ihn gerichteten Anspruchs Genmaterial für einen Vergleichstest zu besorgen. So weit, so gut. 

Anders stellt sich die Anfangssituation für die wenigen Männer dar, die gerne - wie der blinde britische Innenminister, der auf Grund seiner Affäre mit einer verheirateten Frau und der von ihm reklamierten Vaterschaft an dem noch in statu nascendi befindlichen neuen Erdenbürger von seinem Amt zurücktreten musste - als Vater des Kindes seiner Geliebten anerkannt werden wollte, was die Vermutung der Ehelichkeit aber verhinderte. 

Das Ärgernis der Justizministerin bezieht sich hingegen insbesondere auf die Fälle, in denen eine eheliche Vaterschaft wegen des Bestehens der Ehe per gesetzlicher Anordnung widerleglich vermutet wird. Die weit überwiegende Mehrzahl der Fälle sind die, in denen ein sozialer Vater das Kind eines anderen, des biologischen Vaters, so lange groß zieht, bis ihm auf Grund sich zunehmend einstellender Unähnlichkeiten ganz allmählich Zweifel kommen, ob das wirklich »seine« Augen sind, die ihn da vertrauend anschauen, weil die Mutter allen Leuten immer wieder versichert hatte: „Ganz der Papa“, und er das gerne hatte glauben wollen. In diesen Fällen der (nur) legalen weil gesetzlich vermuteten Vaterschaft ist der Kindsvater genauso wie die Mutter bezüglich des jedenfalls gesetzlich »gemeinsamen« Kindes sorgeberechtigt. Und nun müsste mir ein besserer Zivilrechtler, als ich es mit meinem Schwerpunkt Strafrecht bin, erst einmal erklären, warum der auf Grund der gesetzlich angeordneten Vermutung der Ehelichkeit des in eine Ehe geborenen Kindes als Vater angesehene Mann als dadurch ebenfalls und genau so Sorgeberechtigter wie die Mutter die Genehmigung der Mutter für einen diskret vorgenommenen Vaterschaftstest zur Überprüfung der von ihm inzwischen angezweifelten Vaterschaft benötigen sollte! Das ist für mich nicht erfindlich! Dafür vermag ich nicht einmal den Gedanken des durch § 181 BGB verbotenen In-sich-Geschäfts nutzbar zu machen.

Jeder Mann muss klären können, ob er der Vater des Kindes ist, das mit seiner Unterstützung groß gezogen wird! Was soll das denn für eine Vater-Kind-Beziehung sein oder werden, wenn ständig der Zweifel im Gehirn des (wahrscheinlich nur) legalen Vaters nagt, weil das Kind dem früheren Untermieter oder Freund immer ähnlicher zu werden scheint?

Und für einen mit der Mutter und dem Kind nicht zusammenlebenden biologischen Vater muss es die gleichen Rechte geben.

Wenn der als biologischer Vater in Anspruch genommene Scheinvater ausschließlich die Gensequenzen seiner Probe mit den Gensequenzen der Probe des Kindes vergleichen lässt, ohne dass weitere Untersuchungen an dem Genmaterial vorgenommen werden, dann werden weder Mutter, noch Kind und auch nicht der Vater in ihrer Genveranlagung den neugierigen Blicken anderer aufgeblättert, die – so die geäußerte grundsätzlich Befürchtung der Bundesjustizministerin - mit den Daten möglicherweise Schindluder treiben könnten. Deswegen muss das mangels Gefährdung der Interessen einer der beteiligten Personen zumindest gleichgelagerte Interesse des Mannes an der Feststellung seiner Nicht-Vaterschaft und später des Kindes an seiner wahren Abstammung Vorrang haben vor allen anderen Überlegungen und Bedenken gegenüber der Aufdeckung des folgenreichen ehelichen Fehltritts der Mutter mit den anschließenden Straftaten der in Tatmehrheit begangenen Personenstandsfälschung gemäß § 169 StGB und des Betruges gemäß § 263 StGB. „Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, daß er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ Man muss kein Strafjurist sein, um zu erkennen, dass in der Vorspiegelung einer angeblichen Vaterschaft und der daraufhin erfolgten Inanspruchnahme des Scheinvaters, eventuell sogar unter Verweigerung der Zustimmung zu einem die Zweifel klärenden Vaterschaftstest, unter Unterdrückung der Tatsache, dass die Frau zur Zeit der Empfängnis „hwGV“ hatte, ein infamer Betrug liegt, der nicht nur in dem gravierenden Vermögensverlust des Mannes zu sehen ist, sondern seine Infamität nach meinem Dafürhalten hauptsächlich aus der Tatsache bezieht, dass eine jahrelange Personenbeziehung auf einer gravierenden Lüge aufgebaut wird, die irgendwann zerbrechen kann und dann, vielleicht bis auf die betrügerisch handelnde Mutter, nur noch emotionale Verlierer zurücklässt. 

Wenn eine Frau - aus welchen Gründen auch immer - einem Mann eine Vaterschaft vortäuscht, die nicht besteht, wird sie in den seltensten Fällen einem Test zustimmen, der ihr Lügengebäude zum Einsturz bringt. Wenn man bei der Feststellung der Vaterschaft zunächst auf den Goodwill der Mutter angewiesen ist, dann wird jede Straftäterin durch das Gesetz und die Gerichtspraxis in ihrem Betrug vom Staat geschützt. 

Der Straftatbestand der Personenstandsfälschung mit einer Strafdrohung bis zu zwei Jahren Haft würde leer laufen, wenn Vaterschaftstests nur noch mit Zustimmung der Mutter möglich wären. 

Das ist so, als wenn ein möglicher Diebstahl nur noch dann untersucht werden dürfte, wenn der Dieb dem vorher zugestimmt hat.

3.: Es handele sich bei den von der Justizministerin beanstandeten heimlichen Vaterschaftstests "um einen schweren Eingriff in die Intimsphäre". Daher sei es „unglaublich“, dass "Labors sogar in U-Bahnen werben, man solle anonym genetische Spuren einschicken". 

Was ist in diesem Zusammenhang unter der Leerformel „Intimsphäre“ der das Kuckuckskind unterschiebenden Mutter zu verstehen? Vermutlich nicht das, jedenfalls aber nicht ausschließlich das, worin der Liebhaber sich so folgenreich betätigt hat. 

Warum erachtet die Justizministerin und warum erachten die Gerichte die „Intimsphäre“ einer solcherart drei Menschen betrügenden Frau – den Scheinvater, dem ein Kuckuckskind untergeschoben wird, das Kind, dem ein falscher Vater angedichtet und der wahre Vater vorenthalten wird, und den biologischen Vater, der um seine Vaterschaft betrogen wird – als schutzwürdiger als das wohlverstandene Kindeswohl mit dem Recht auf das Wissen um seine Abstammung und das verständliche Recht des Scheinvaters, nicht Opfer eines so gravierenden Betruges zu sein? Das ist schlechterdings nicht nachvollziehbar!

Und überhaupt: was ist eigentlich mit der „Intimsphäre“ des Scheinvaters? Wenn man die Intimsphäre eines Menschen als den Urgrund versteht, aus dem heraus er lebt, dann gehört dazu auch das Selbstverständnis, Elternteil eines Kindes zu sein. Und dieses Selbstverständnis hat ein Kuckuckskind-Vater auch - jedenfalls so lange, wie er glaubt, biologischer Vater des von ihm betreuten Kindes zu sein.

Die Ministerin findet die Werbung für Vaterschaftstests in U-Bahnen „unglaublich“. Wenn man dieses offerierte Angebot wahrnimmt, kommt dabei keiner zu Tode. Aber in der Bundesrepublik sterben pro Jahr mindestens 40.000 Menschen an übermäßigem Nikotingenuss und noch viel mehr an einem Alkoholabusus, und für beide Genussgifte wird in U-Bahnen und auch an anderen Stellen geworben. 

Die EU-Kommission wollte ein europaweites Verbot für Tabakwerbung durchsetzen. Dieses Vorhaben ist aber an der von der Zigarettenindustrie und der Werbewirtschaft beeinflussten, den Tod der Konsumenten billigend in Kauf nehmenden Haltung der Bundesregierung gescheitert, die als einzige dem Verbot widersprach; die anderen Staaten waren dazu bereit gewesen. 

Das finde ich unglaublich! 

4.: Es sei wichtig, in Deutschland eine öffentliche Diskussion über das Problem anzustoßen und zu fragen, "warum Männer den Frauen so massiv misstrauen", dass sie heimliche Tests machen ließen.

Eine rührend naive – und damit (in meinen Augen) für die Tätigkeit als Justizministerin disqualifizierende – oder gespielt naive Frage bei 10-20 % untergeschobener Kuckuckskinder!

Und damit auch für die Justizministerin das (angebliche) Rätsel gelöst ist: Weil nach objektiver Überprüfung in mindestens 15 europaweiten und außereuropäischen Untersuchungen festgestellt wurde, dass rund ein Siebtel aller Mütter die Straftat einer Personenstandsfälschung begeht, ist es leider angebracht, bei rund 70.000 Kuckuckskindern pro Jahr Frauen so massiv zu misstrauen!

5.: Heimliche Gentests seien gegen die Interessen von Frauen und Kindern gerichtet und müssten bestraft werden.

Sicher sind heimliche Gentests auf jeden Fall gegen die Interessen der betrügerisch handelnden Kindsmütter gerichtet: Sind diese Interessen damit aber schutzwürdig? Schutzwürdiger als das Interesse des sozialen und meist auch legalen Vaters zu erfahren, ob er auch der biologische Vater sei? So schutzwürdig, dass den Männern für den Fall, dass sie sich dieser verschrobenen Sichtweise nicht fügen, mit der Keule des Strafrechts gedroht werden sollte? 

Wer außer der Ministerin und ihren Claqueurinnen kann eine so verschrobene Sichtweise haben?

Natürlich muss das Kindeswohl an erster Stelle stehen, wie alle Politiker in dieser Debatte zu Recht betonen. Was aber ist das von Befürwortern und Gegnern der geplanten Gesetzesnovelle wohlfeil bemühte wohlverstandene „Kindeswohl“? Dass geheime Gentests gegen die Interessen des Kindes gerichtet seien, wurde schon als eine stramme Behauptung unserer Obergerichte und der Bundesjustizministerin entlarvt, eine Behauptung, die höchstens bei einem noch kleinen oder heranwachsenden Kind zutreffen mag, das sich gerade an seinen sozialen Vater gewöhnt. Ein stark pubertierendes Kind wäre eventuell sogar erleichtert zu erfahren, dass sein legaler Vater gar nicht sein biologischer Vater ist. Dann kann es sich nämlich in die Traumwelt flüchten: „Mein richtiger Papi wäre ganz anders und würde mich viel besser verstehen als der blöde Kerl, der sich mir gegenüber eine Vaterrolle anmaßt.“

Wegen des recht verstandenen Kindeswohles müsste nach hier vertretener Ansicht eine jederzeitige Anfechtung der Vaterschaft möglich sein, damit das betrügerische Vorgehen der Mutter schnellstmöglich aufgedeckt und dem Kind der Umgang mit seinem wahren Vater ermöglicht wird. Später leiden viele der Kuckuckskinder darunter, dass sie Gemunkel aufschnappen, wissen wollen, wer ihr Vater »wirklich« sei und teilweise daran zerbrechen, wenn sie es nicht erfahren. Es wird allgemein als Anrecht eines jeden Menschen gesehen zu erfahren, von wem er abstammt. Darum hat ein Kind einem Anspruch auf das Wissen um seine biologische Herkunft. Wenn das durch den betrogenen Vater veranlasst wird, dann dient das sogar den wohlverstandenen Interessen des Kindes. 

Ein Papi, an dem bezüglich seiner Vaterschaft ständig Zweifel nagen, kann nicht im Interesse eines Kindes sein. Oft sind diese Zweifel quälend, aber nicht konkret genug für eine juristische Überprüfung der Vaterschaft vor den unwilligen Richtern. Das Verhältnis zum Kind ist dann trotz oder gerade wegen ausgebliebener gerichtlicher Klärung durch zweifelgegründete »Unterkühlung« oder unterschwellige Animositäten belastet.

Wer einen anderen in die Notlage bringt, erst vor Gericht ziehen zu müssen, um Klarheit zu erhalten, der gefährdet erst recht Kindeswohl, Familienfrieden und Intimsphären.

Mit der geplanten Strafdrohung werden an ihrer Vaterschaft (meist begründet) zweifelnde Väter kriminalisiert und betrügerisch handelnde Mütter per se zu schützenswerten Opfern männlichen Misstrauens erklärt. 

Eine einzige Überlegung spricht hingegen scheinbar dafür, dass in einer ganz bestimmten Fallkonstellation heimliche Gentests gegen die Interessen von Frauen und Kindern gerichtet sein können: Es gibt Männer, die so an ihren ein- oder mehrmaligen Bettpartnern hängen, dass sie die auch dann nicht freizugeben bereit sind, wenn die »Nebenbei-Beziehung« geräuschlos, ohne Wissen des eigentlichen Lebenspartners, beendet wurde, der »Ex« die Frau aber mit allen Mitteln zurückhaben will, auch wenn die nicht mehr von ihnen »bekuschelt« werden möchte. (So doll war der nun auch wieder nicht.) Sollte dann ein Kind geboren werden, das in der Zeit der »Nebenbei-Beziehung« gezeugt wurde, hat der vor Eifersucht brennende Liebhaber es in der Hand, gezielt eine vielleicht wieder intakt gekommene Familie zu zerstören, indem er sich Genmaterial des Kindes besorgt und – mit möglicherweise fatalen Folgen für die Familie - untersuchen lässt. 

Das ist aber ein bloßes Scheinargument, denn den Hebel, die seinem Liebes- oder besser Eifersuchtsdrang hinderliche Paarbeziehung zu zerstören, hat er ja auch dadurch, dass er dem gehörnten Ehemann oder Lebenspartner den – möglicherweise »folgenlos« gebliebenen - Seitensprung von dessen Ehefrau oder Partnerin ungalant weil von seiner Obsession besessen aufs Butterbrot schmiert. Da hat der bis dahin ahnungslose Partner vielleicht dann soviel dran zu knacken, dass auch durch die relativ folgenlos gebliebenen Partnerübungen die Beziehung in die Brüche gehen kann. (Mit einem »Kind der Begierde«, das den Scheinvater jeden Morgen ganz unschuldig anlächelt, ist das Erpressungs- und Zerstörungspotential einer solchen Offenbarung natürlich ungleich größer.)

Und damit ist dieses Argument nicht dazu geeignet, den Scheinvätern die Möglichkeit zu nehmen, familienschonend diskret Gewissheit über die Vaterschaft erlangen zu können.

6.: Es gibt die Möglichkeit, unter Beschreitung des Rechtsweges die Vaterschaft auf legalem Wege feststellen zu lassen. Darum erübrige es sich, »kriminell« vorzugehen und heimlich einen Zweifel ausräumenden Vaterschaftstest vornehmen zu lassen.

Der Weg einer Vaterschaftsanfechtungsklage ist als Hürdenlaufstrecke ausgestattet und nicht jeder Mann ist ein geübter Hürdenläufer; jedenfalls ist keiner ein guter Hürdenläufer, wenn ihm Knüppel zwischen die Beine geworfen werden. 

Unter dem zweiten Punkt war schon die bisherige repressive Gerichtspraxis und die nicht sachgerechte BGH-Entscheidung hinreichend ausführlich kommentiert worden, die Männern die Möglichkeit zumindest beschneidet, relativ fair die Vaterschaft auf dem Rechtsweg überprüfen zu lassen. Da ist der Gesetzgeber gefordert, die bisherigen Hürden aus dem 19. Jahrhundert, als das BGB konzipiert wurde und die damals ihre Berechtigung gehabt haben mögen, weil die Scheinvaterschaft letztlich nicht sicher überprüfbar gewesen war, gleichwohl aber für Rechtsfrieden gesorgt werden musste, den neuen technischen Möglichkeiten anzupassen. Ein privat und diskret vorgenommener Vaterschaftstest ohne weitergehende Erbgutanalyse hinsichtlich möglicherweise nachweisbarer Erbschäden müsste vom Gesetzgeber bei negativem Ergebnis als hinreichend plausibler Anfangsverdacht angeordnet werden!

Der Familienfriede ist bei einer ungeklärten Frage der Vaterschaft ohnehin mehr als belastet, als der Beziehung gut tut! Durch eine offene Anfechtung der Vaterschaft vor Gericht - die einzige Alternative zu heimlichen Tests - wird das Beziehungsgeflecht innerhalb der Familien grundsätzlich mehr beschädigt als durch einen diskret vorgenommenen Test, denn falls sich der "Kuckuckskind-Verdacht" als falsch herausstellt, sind die Beziehungen der Familienmitglieder untereinander durch das angestrengte Gerichtsverfahren ohne Not noch stärker als zuvor schon belastet und beschädigt. Bei dem Kind setzt sich die Verzweiflung fest: „Mein Vater liebt mich nicht mehr. Der wollte mich darum loswerden: Was habe ich bloß falsch gemacht?“ 

Wer direkt eine Vaterschaftsfeststellungsklage anstrengt, riskiert das Zerbrechen der Familie - vielleicht ohne Grund. Mit einem heimlichen Vaterschaftstest können Zweifel unter der Hand ausgeräumt werden, ohne dass es die Partnerschaft und auch die Vater-Kind-Beziehung zu sehr belastet, im Gegenteil: ein positives Ergebnis kann dem bisher zweifelnden Vater eine liebevolle Hinwendung zu seinem von ihm nun innerlich anerkannten und darum nunmehr angenommenen Kind ermöglichen. 

Weil ein heimlicher Test den Klageweg überflüssig machen kann, dient er damit im positiven Fall dem Familienfrieden. Im negativen Fall bestätigt er nur das, was sowieso in grüblerischen Zweifeln zunehmend Herz und Gemüt vergiftete.

Es lässt sich sogar verfassungsrechtlich für die Vornahme heimlicher Vaterschaftstests argumentieren: Da erstens Familien laut Art. 6 GG unter dem besonderen Schutz des Staates stehen und zweitens durch eine offene Anfechtung der Vaterschaft vor Gericht Familien mehr geschadet wird als durch heimliche Tests, darf die bisher bestehende Möglichkeit, sich durch heimliche Tests eine das Gemüt beruhigende Sicherheit über die bezweifelte Abstammung zu verschaffen, nicht eingeschränkt werden, damit die Familiensituation für den Fall, dass sich der «Kuckuckskind»-Verdacht als falsch herausstellt, nicht ohne Not beschädigt wird.

7.: Es werden auch Daten von Frauen gesammelt, die nicht fremdgehen und wo der Mann tatsächlich der Vater des Kindes ist.

Es werden keine »Daten« »gesammelt«. Es wird ausschließlich anhand von erstellten »Strichcodes« überprüft und dann dem Einsender der Proben bekannt gegeben, ob zwischen den eingesandten Proben ein Abstammungsverhältnis besteht. Es gibt keine Gendaten-Sammelstelle, wo hingemeldet werden müsste, wie die Genstruktur im Einzelnen aufgebaut ist und welche etwaigen Krankheitsrisiken sich daraus ableiten lassen. 

8.: „Anonyme Vaterschaftstests verstoßen gegen das informationelle Selbstbestimmungsrecht.“

Das vom BVerfG im „Volkszählungsurteil“ 1983 entwickelte Recht auf informationelle Selbstbestimmung bezog sich auf personenbezogene Daten, die zu statistischen Zwecken vom Staat zwangsweise erhoben werden sollten. Das Gericht führte u.a. aus:

„Unter den Bedingungen der modernen Datenverarbeitung wird der Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten von dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG umfaßt. Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. … 

 Dieses Recht auf ’informationelle Selbstbestimmung’ ist nicht schrankenlos gewährleistet. Der Einzelne hat nicht ein Recht im Sinne einer absoluten, uneinschränkbaren Herrschaft über ’seine’ Daten; er ist vielmehr eine sich innerhalb der sozialen Gemeinschaft entfaltende, auf Kommunikation angewiesene Persönlichkeit. Information, auch soweit sie personenbezogen ist, stellt ein Abbild sozialer Realität dar, das nicht ausschließlich dem Betroffenen allein zugeordnet werden kann. Das Grundgesetz hat, wie in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts mehrfach hervorgehoben ist, die Spannung Individuum - Gemeinschaft im Sinne der Gemeinschaftsbezogenheit und Gemeinschaftsgebundenheit der Person entschieden. Grundsätzlich muß daher der Einzelne Einschränkungen seines Rechts auf informationelle Selbstbestimmung im überwiegenden Allgemeininteresse hinnehmen.

… Die Verfassungsbeschwerden geben keinen Anlaß zur erschöpfenden Erörterung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Zu entscheiden ist nur über die Tragweite dieses Rechts für Eingriffe, durch welche der Staat die Angabe personenbezogener Daten vom Bürger verlangt.“

Der letzte Absatz erscheint im vorliegend untersuchten Zusammenhang besonders wichtig: 

1. Es war nur über die Tragweite des neu definierten Rechts auf informationelle Selbstbestimmung für Eingriffe zu entscheiden, durch welche der Staat die Angabe personenbezogener Daten vom Bürger verlangt.

2. Das neu definierte Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist vom BVerfG nicht erschöpfend und damit nicht abschließend behandelt worden.

Bei Vaterschaftstests geht es im Gegensatz zur Situation einer Volksbefragung aber nicht darum, dass ein zu neugieriger Staat seine Bürger unangemessen auszuforschen trachtet! Darum kann es durchaus zweifelhaft sein, ob das als Abwehrrecht eines Bürgers gegen staatliche Eingriffe konzipierte Recht auf informationelle Selbstbestimmung in der Fallkonstellation eines ohne Wissen der (mit oder allein) sorgeberechtigten Mutter vorgenommenen Vaterschaftstests überhaupt anwendbar und entscheidungserheblich ist. Das private Vorgehen eines auf die Zahlung von Alimenten in Anspruch genommenen Mannes, um Klarheit darüber zu erlangen, ob die an ihn herangetragene Forderung zu Recht erhoben wird, muss nicht zwangsläufig im Rahmen des Datenschutzes vor staatlicher Ausforschungen gesehen und mit diesem gleichgesetzt werden. Es findet bei Vaterschaftstests ja keine „unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe der persönlichen Daten“ statt, wie es das BVerfG in einem seiner Leitsätze formulierte. Es werden ja keine Daten bei einer Stelle gesammelt, dort ausgewertet und dann der Allgemeinheit in einer Form preisgegeben, die Rückschlüsse vieler auf die Verhältnisse des Einzelnen zulassen würden. 

„Dieses Recht auf ’informationelle Selbstbestimmung’ ist nicht schrankenlos gewährleistet. Der Einzelne hat nicht ein Recht im Sinne einer absoluten, un​ein​schränkbaren Herrschaft über ’seine’ Daten. … Grundsätzlich muß daher der Einzelne Einschränkungen seines Rechts auf informationelle Selbstbestimmung im überwiegenden Allgemeininteresse hinnehmen.“, stellt das BVerfG in seinem Urteil fest. Und als „überwiegendes Allgemeininteresse“ lässt sich ohne weiteres das Interesse der Allgemeinheit an u.a. richtigen Personenstandsdaten mit ihren Auswirkungen auf unsere uns alle absichernden Sozialsysteme definieren: Wenn der Scheinvater (zu) früh stirbt, ist es durchaus denkbar, dass die nunmehrige Halbwaise eine (Halb-)Waisenrente aus einer öffentlichen oder Gemeinschaftskasse erhält, die ihr gar nicht zusteht, weil der biologische Vater noch lebt und an sich für sein Kind so lange aufkommen müsste, wie seine in der Geburt des Kindes konkretisierte Gefährdungshaftung reicht.  
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